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Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP); 
Ahschluss des Zuwendungsverfahrens 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landkreis Donnersbergkreis nimmt auf der Grundlage des Konsolidierungsvertra­

ges vom 08.10.2014 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. 

Gemäß § 2 des Konsolidierungsvertrages beläuft sich bei einer Jahresleistung des 

Entschuldungsfonds i. H. v. 2.327.301 € der vom Landkreis Donnersbergkreis ver­

traglich zugesagte kommunale Drittelanteil auf mindestens 775.767 € und die jährliche 

Entschuldungshilfe auf 1.551.534 € (2/3-Anteil). 

Aufgrund Ihres Antrages vom 26.11.2012 habe ich Ihnen mit Bescheid vom 

04.12.2012 und Rückforderungsbescheid vom 21.10.2014 für das Haushaltsjahr 2012 

eine Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds i. H. v. 1.551.534 € bewil­

ligt und ausgezahlt. 
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Rheiolanĉ pfelz 
AUFSICHTS-UND 
DIENSTLEISTUNGSDIREKTION 

Mit Ihrem Schreiben vom 08.10.2014 haben Sie gem. § 5 des Konsolidierungsvertra­

ges den auf der Basis des festgestellten Jahresergebnisses 2012 erstellten, vom 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Donnersbergkreis geprüften 

und vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigten Konsolidierungsnachweis für das 

Haushaltsjahr 2012 vorgelegt. 

Danach beläuft sich der realisierte Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag) auf 

973.170,76 € und überschreitet damit den jährlich geschuldeten Konsolidierungsbei­

trag (kommunaler Drittelanteil) i. H. v. 775.767 € um 197.403,76 €. 

Einwendungen gegen den Konsolidierungsnachweis für das Haushaltsjahr 2012 wer­

den nicht erhoben. 

Das Zuwendungsverfahren für das Haushaltsjahr 2012 ist damit vorbehaltlich einer 

Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz abgeschlossen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christof Pause 
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